
 
 
 
 
 
 

Satzungsnachtrag Nr. 20 
zur Satzung vom 14.05.2002 

 
A.  § 13a (Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten der Versicherten) Absatz II Satz 2 wird 

geändert; er erhält folgende Fassung: 
 
 

II.  
 Der Bonus wird in Form von Punkten gutgeschrieben, wenn bis zum 31.03. des Jahres für 

das zurückliegende Kalenderjahr die Voraussetzungen erfüllt und durch Vorlage der BKK-
Bonus-Karte vollständig nachgewiesen wurden.  
 

 
 
 
B. Inkrafttreten: 

Der Satzungsnachtrag tritt entsprechend § 34 Abs. 2 Satz 2 SGB IV am Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Der Satzungsnachtrag wurde vom Verwaltungsrat der Salus BKK im schriftlichen Abstimmungsverfahren, 
eingeleitet mit Schreiben vom 04.03.2009, beschlossen und am 22.04.2009 vom Bundeversicherungsamt 
genehmigt. 
 
 
 
 
 
Gerd Hammerschmidt 
Alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrates 


